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AD 040/2010 (BJD)  
Dringlicher Auftrag Markus Schneider (SP, Solothurn): Finanzierung des Parkhauses 
beim Kantonsspital Olten auf ordentlichem Budgetweg (17.03.2010) 
 
Der Regierungsrat soll beim geplanten Parkhaus für das Kantonsspital Olten auf die Erstel-
lung und Finanzierung durch einen privaten Investor (Public-Private-Partnership-Modell) ver-
zichten und das Parkhaus aus der Investitionsrechnung des Kantons finanzieren. 
(Auftragstext unabänderlich) 
 
Begründung (17.03.2010): schriftlich. 
 
Das Parkhaus beim Kantonsspital Olten entspricht einem dringenden Bedürfnis und soll 
raschmöglichst erstellt werden, allerdings rechtskonform und unter Respektierung der verfas-
sungsmässigen Rechte der Bürgerinnen und Bürger. Die Bereitstellung von genügend Parkflä-
chen bei einem Spital ist unabdingbar und wurde bis anhin als Aufgabe des Kantons angese-
hen und die entsprechenden Anlagen dem Verwaltungsvermögen zugewiesen. Mit der vom 
Regierungsrat angestrebten Lösung, das für die Errichtung des Parkhauses benötigte Grund-
stück im Baurecht an einen privaten Investor zu übertragen, der sodann die Bauten errichtet 
und sie an die Solothurner Spitäler AG vermietet, verzichtet der Regierungsrat unnötigerwei-
se auf eine  Rendite, die er dem privaten Investor überlässt. Trotz aktuell guter Finanzlage des 
Kantons ist es nicht hinnehmbar, dass durch solche, relativ intransparente Vertragskonstrukti-
onen Private von öffentlichen Grundstücken Gewinne abschöpfen können, die zweifelsohne 
dem Kanton zustünden. 
 
Sollte der Regierungsrat, wie in seiner Stellungnahme auf die Interpellation Andreas Schibli (I 
014/2009) angedeutet, betreffend des Parkhauses beim Kantonsspital Olten entsprechende 
Verträge eingehen, wäre das Modell wie folgt verfassungs- bzw. gesetzeswidrig:  
- Fehlende Verfassungsmässigkeit: Art. 85 Abs. 1 lit. c. KV bestimmt, dass kantonale Aufga-

ben ausnahmsweise auch Privaten übertragen werden können, jedoch nur bei Vorhanden-
sein einer entsprechenden gesetzlichen Grundlage. Eine solche fehlt hier.  

- Gesetzeswidrigkeit: Das Spitalgesetz legt die Aufgabenteilung für die Erstellung und den 
Betrieb der zu den Spitälern gehörenden baulichen Infrastruktur fest: Der Kanton behält 
oder übernimmt das Eigentum an den Immobilien der Spitäler und baut und finanziert die 
zu den Spitälern gehörende Infrastruktur und vermietet diese an die Solothurner Spitäler 
AG als Betreiberin (BGS 817.11, §16). Der Regierungsrat hat auf dieser Basis in seinem Be-
schluss vom 20. Dezember 2005 (RRB Nr. 2713/2005) eine Aufgabenausscheidung zwischen 
dem Kanton und der Solothurner Spitäler AG vorgenommen. Unter Punkt 4.3.5 hält der 
Regierungsrat dort denn auch glasklar fest: „Die Finanzierung von Neubauten, Umbauten 
und Sanierungen erfolgt – im Rahmen der Vorgaben des Kantonsrates und des Regierungs-
rates sowie der verfügbaren Mittel – durch das Hochbauamt.“ Das Solothurner Finanzhaus-
haltsrecht (WOV-Gesetz BGS 115.1 , WOV-Verordnung BGS 115.11) schliesst Finanzierungen 
nach dem Modell der Public-Private-Partnership aus bzw. geht durch expliziten Regelungs-
verzicht davon aus, dass dem Regierungsrat das Eingehen entsprechender Verträge nicht 
gestattet ist.  

- Umgehung des Finanzreferendums: Bei der Erstellung des Parkhauses handelt es sich – ob-
wohl gut kaschiert – um eine Ausgabe (ein Hinweis darauf ist z.B. die Regelung des Heim-
falls an den Kanton). Investitionen im Spitalbereich ab CHF 10 Mio. unterstehen dem obli-



gatorischen Finanzreferendum. Die gewählte Lösung verletzt deshalb die verfassungsmäs-
sigen Rechte der Bürgerinnen und Bürger.  

- Umgehung des Submissionsrechts: Der private Investor ist nicht an das kantonale Beschaf-
fungsrecht gebunden und kann deshalb auf eine öffentliche Submission verzichten.  

 
Zur Dringlichkeit: Der Regierungsrat hat in seiner Stellungnahme zur Interpellation Schibli 
dargelegt, dass der Abschluss der Vereinbarung mit dem privaten Investor unmittelbar bevor-
stehe. Objektive Dringlichkeit ist damit gegeben. 
 
Unterschriften: 1. Markus Schneider (1)  


